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NOTIZEN UEBER DIE VERHANDLUNGENAN DER KONFERENZ VON ZH, LU, SZ
UND GL ZU BADEN [WEGEN DES STREITES ZWISCHEN SCHWYZ UND
NEUGL. GLARUS UM DIE BESETZUNG DER VOGTEIEN UZNACH UND
GASTER

Gesandte sowie die wichtigsten Punkte : s . EA V 23 508 - 509
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Ergänzend dazu : Die nicht beteiligten Orte [ZH und LU] seien
übereingekommen , nach Beendigung der Versammlung noch privat mit
den einzelnen Parteien zu verhandeln . Zuvor aber sei allen dar¬

gelegt worden , wie langwierig derartige Verhandlungen werden
könnten , so dass man , wenn es nicht bald zu einem Rechtsspruch
komme , die "erwellung Eines Obmans"  ins Auge fassen sollte.
Auf die Frage , ob Schwyz es zulasse , dass man - wie zu Solothurn
besprochen - zwischen ihm und Glarus vermittle und "ob sy uff et¬
was mitten deshalber andutung thun können ", habe dieses geantwortet,

ihre Herren und Obern [Landammann und Rat ] hätten niemals etwas

anderes als das Recht begehrt , auch möchten sie beim Abschied
[von Baden ] vom Oktober 1624 verbleiben und hätten deshalb "ver¬

meint dis gesohefft und guetliahe andütete underhandlung sy nit berüren,

desswegen sich Jn einzige disputation Inlassen . Zwahr Inen belieben Lassen

und Zu wider syn das die Z[ ürcher ] Sätz auch Ire Urtheil geben ? "

Dazu habe neugl . Glarus geäussert : s . ebenda 509
L [uzern ] dagegen finde es nötig , die "Anwurff " von  neugl . Glarus
anzuhören und diese in der Absicht , einen Vergleich zustandezu¬
bringen , alsdann kath . Glarus zu unterbreiten . Lenke kath . Gla¬
rus aber nicht ein , "so ist Unmuglich darin Ze handlen ". Obwohl man
kath . Glarus nochmals dargelegt habe , dass ihm , falls der Ver¬
trag von 1623 anders ausgelegt werde , grosse Nachteile entstehen
könnten , sei es nicht zu bewegen gewesen , von seiner Meinung ab¬
zurücken .

Weil aber die betroffenen Parteien "keine fürschlag thun oder mitel
Zeigen wellen ",  sei es nach der Ansicht [ Luzerns ] an den 4 Ehren¬

sätzen , "etwas uff Baan [zu ] bringen ", wobei vor allem Zürich als Vor¬
ort den Anfang machen sollte , habe es doch seinen Rechtsspruch
noch gar nicht dargelegt.
"Z[ ürich ] : nach Usstand vermeldt das Zu Solothurn gredt worden das man nach

guoten Mitel deswegen sy lyden mögen das man Jne >i die Zeigte 3 deswegeii die

von Lucem riachmaleri erstens angredt sy sich erkhlären sollen : Dan Jnen sol¬

ches Zuthun bedenkhlich Jn ansachung sy albereit Ir urtheil auch in die fede¬

ren gesezt deswegeyi sy yiachmaleyi gern anhören . "

Obwohl Luzern bei Zürich nochmals insistiert habe , sei dieses



zu nichts Weitergehendem zu bewegen gewesen , sondern habe "uff
die angedütete mitel sich referiert ". Trotzdem habe sich Luzern -
vorausgesetzt freilich , dass Zürich oder neugl . Glarus doch noch
einen "fürtrag"  vorbrächten - bereit erklärt , das Seinige eben¬
falls zur Beilegung des Streites beizutragen.

- Blatt 220 V und 223 V leerAH 31 , 220 - 223
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